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 Veröffentlicht am 12.07.2005

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr.

Griß als Vorsitzende und durch die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten

Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Gitschthaler als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei

Verein für Konsumenteninformation, *****, vertreten durch Kosesnik-Wehrle & Langer Rechtsanwälte KEG in Wien,

gegen die beklagte Partei Peter H*****, vertreten durch Dr. Peter Mardetschläger, Rechtsanwalt in Wien, als

Verfahrenshelfer, wegen Unterlassung (Streitwert 21.500 EUR) und Verö<entlichung (Streitwert 4.500 EUR), über die

Revision des Beklagten gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien vom 28. September 2004, GZ 2 R 122/04g-17, mit

dem das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 23. Februar 2004, GZ 19 Cg 72/03i-13, bestätigt wurde, in

nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss

gefasst:

Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Der Beklagte ist schuldig, dem Kläger die mit 1.315,08 EUR (darin 219,18 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten seiner

Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Begründung:

Rechtliche Beurteilung

Entgegen dem - den Obersten Gerichtshof nicht bindenden (§ 508a Abs 1 ZPO) - Ausspruch des Berufungsgerichts ist

die Revision nicht zulässig.Entgegen dem - den Obersten Gerichtshof nicht bindenden (Paragraph 508 a, Absatz eins,

ZPO) - Ausspruch des Berufungsgerichts ist die Revision nicht zulässig.

Das Berufungsgericht hat seinen Zulassungsausspruch damit begründet, Rechtsprechung zur Aktivlegitimation des

Klägers gemäß § 14 Abs 1 UWG bestehe nicht; nach dem Gesetzeswortlaut sei auch nicht hinreichend klar, welche von

der Rechtsprechung dem § 1 UWG zugeordneten Fallgruppen den Tatbestand der irreführenden Werbung

erfüllten.Das Berufungsgericht hat seinen Zulassungsausspruch damit begründet, Rechtsprechung zur

Aktivlegitimation des Klägers gemäß Paragraph 14, Absatz eins, UWG bestehe nicht; nach dem Gesetzeswortlaut sei

auch nicht hinreichend klar, welche von der Rechtsprechung dem Paragraph eins, UWG zugeordneten Fallgruppen den

Tatbestand der irreführenden Werbung erfüllten.

1. Nach § 14 Abs 1 letzter Satz UWG in der Fassung des FernabsatzG kann seit 1. Jänner 2001 auch der Verein für

Konsumenteninformation in den Fällen irreführender Werbung nach den §§ 1 oder 2 Abs 1 UWG

Unterlassungsansprüche geltend machen. „Irreführende Werbung" ist nach der LegaldeLnition des Art 2 Abs 2

Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung jede Werbung, die in irgendeiner Weise – einschließlich ihrer
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Aufmachung – die Personen, an die sie sich richtet oder die von ihr erreicht werden, täuscht oder zu täuschen geeignet

ist und die infolge der ihr innewohnenden Täuschung ihr wirtschaftliches Verhalten beeinOussen kann oder aus diesen

Gründen einen Mitbewerber schädigt oder zu schädigen geeignet ist. Ob eine Werbung, die diese Voraussetzungen

erfüllt, nach § 2 UWG beurteilt oder unter eine der von der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen des § 1 UWG

subsumiert wird, ist für die Aktivlegitimation des Vereins für Konsumenteninformation ohne Bedeutung. Maßgebend

ist allein, dass es sich um irreführende Werbung im Sinne der oben wiedergegebenen LegaldeLnition handelt.1. Nach

Paragraph 14, Absatz eins, letzter Satz UWG in der Fassung des FernabsatzG kann seit 1. Jänner 2001 auch der Verein

für Konsumenteninformation in den Fällen irreführender Werbung nach den Paragraphen eins, oder 2 Absatz eins,

UWG Unterlassungsansprüche geltend machen. „Irreführende Werbung" ist nach der LegaldeLnition des Artikel 2,

Absatz 2, Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung jede Werbung, die in irgendeiner Weise – einschließlich

ihrer Aufmachung – die Personen, an die sie sich richtet oder die von ihr erreicht werden, täuscht oder zu täuschen

geeignet ist und die infolge der ihr innewohnenden Täuschung ihr wirtschaftliches Verhalten beeinOussen kann oder

aus diesen Gründen einen Mitbewerber schädigt oder zu schädigen geeignet ist. Ob eine Werbung, die diese

Voraussetzungen erfüllt, nach Paragraph 2, UWG beurteilt oder unter eine der von der Rechtsprechung entwickelten

Fallgruppen des Paragraph eins, UWG subsumiert wird, ist für die Aktivlegitimation des Vereins für

Konsumenteninformation ohne Bedeutung. Maßgebend ist allein, dass es sich um irreführende Werbung im Sinne der

oben wiedergegebenen Legaldefinition handelt.

2. Die Vorinstanzen haben das beanstandete Verhalten des Beklagten als irreführende Werbung beurteilt. Ihre

Beurteilung steht im Einklang mit der Rechtsprechung, wonach dem Wahrheitsgrundsatz überragende Bedeutung

zukommt. Eine Wettbewerbshandlung ist daher regelmäßig schon dann sittenwidrig, wenn sich bei ihr ein

Täuschungsmoment feststellen lässt (4 Ob 374/76 = ÖBl 1977, 92 mwN). Ob dies nach den im konkreten Fall

gegebenen Umständen für ein bestimmtes Verhalten zutri<t, hat regelmäßig keine über den Einzelfall hinausgehende

Bedeutung.

3. (Angebliche) Mängel des Verfahrens erster Instanz, die das Berufungsgericht verneint hat, können im

Revisionsverfahren nicht mehr geltend gemacht werden (E. Kodek in Rechberger, ZPO² § 503 Rz 3 mwN). Auf die

(weitwendigen) Ausführungen des Beklagten, wonach das erstgerichtliche Verfahren mangelhaft geblieben sei, ist

daher nicht weiter einzugehen.3. (Angebliche) Mängel des Verfahrens erster Instanz, die das Berufungsgericht verneint

hat, können im Revisionsverfahren nicht mehr geltend gemacht werden (E. Kodek in Rechberger, ZPO² Paragraph 503,

Rz 3 mwN). Auf die (weitwendigen) Ausführungen des Beklagten, wonach das erstgerichtliche Verfahren mangelhaft

geblieben sei, ist daher nicht weiter einzugehen.

Die Revision war daher zurückzuweisen.

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf §§ 41, 50 ZPO. Da der Kläger in seiner Revisionsbeantwortung auf die

Unzulässigkeit des Rechtsmittels hingewiesen hat, diente sein Schriftsatz der zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung.Die Entscheidung über die Kosten beruht auf Paragraphen 41,, 50 ZPO. Da der Kläger in seiner

Revisionsbeantwortung auf die Unzulässigkeit des Rechtsmittels hingewiesen hat, diente sein Schriftsatz der

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung.
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